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VORENTWURF  
 
Bundesgesetz 
über internationale Rechtshilfe in Strafsachen 

(Rechtshilfegesetz, IRSG)  
Änderung vom ... 

___________________________________________________________________ 

 
Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,  
nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom …1,  
beschliesst:  
 
I 
Das Rechtshilfegesetz vom 20. März 19812 wird wie folgt geändert: 

Ingress 

gestützt auf die Artikel 54 Absatz 1, 123 Absatz 1 und 173 Absatz 2 der 
Bundesverfassung3, 

Art. 1 Abs. 3bis – 4  

3bis
 Dieses Gesetz ist, soweit andere Gesetze oder internationale Vereinbarungen 

nichts anderes bestimmen, sinngemäss auf Verfahren der Zusammenarbeit in Straf-
sachen mit internationalen Gerichten oder anderen zwischen- oder überstaatlichen 
Einrichtungen mit strafbehördlichen Funktionen anwendbar, wenn das Verfahren: 

a. Delikte nach dem Zwölften Titelbis, dem Zwölften Titelter oder dem Zwölften 
Titelquater des Strafgesetzbuchs4 betrifft; oder 

b. Straftaten im Bereich des übrigen Strafrechts betrifft und das Gericht oder 
die Einrichtung auf einer Resolution der Vereinten Nationen beruht, die für 
die Schweiz verbindlich ist oder die von der Schweiz unterstützt wird. 
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3ter
 Der Bundesrat kann zudem in einer Verordnung festlegen, dass dieses Gesetz auf 

Verfahren der Zusammenarbeit in Strafsachen mit weiteren internationalen Gerich-
ten oder anderen zwischen- oder überstaatlichen Einrichtungen mit strafbehördli-
chen Funktionen sinngemäss anwendbar ist, wenn: 

a. die Errichtung des Gerichts oder der Einrichtung auf einer Rechtsgrundlage 
beruht, welche die Kompetenzen des Gerichts oder der Einrichtung in straf-
rechtlicher und strafprozessualer Hinsicht eindeutig festlegt; 

b. das Verfahren vor dem Gerichten oder der Einrichtung die Einhaltung 
rechtsstaatlicher Prinzipien garantiert; und 

c. die Zusammenarbeit der Wahrung der Interessen der Schweiz dient. 

4 Aus diesem Gesetz kann kein Anspruch auf Zusammenarbeit in Strafsachen abge-
leitet werden.   

 

II 

1
 Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum. 

2
 Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten. 
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